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 Mehrkostenversicherung in der Feuerversicherung

 Als  Mehrkosten  gelten jene Kosten, die aufgrund behördlicher Auflagen nach einem ersatzpflichtigen
 Schaden  die  Kosten der Wiederherstellung von Gebäuden und/oder Betriebseinrichtungen  in  den  ur-
 sprünglichen Zustand überschreiten.

 Mehrkosten aufgrund behördlicher Auflagen, die sich nicht auf vom Schaden betroffene und beschädigte
 Teile der versicherten Sachen beziehen, werden nicht ersetzt.

 Der  Versicherer  ersetzt diese Mehrkosten, soferne der Verwendungszweck der betroffenen Anlagen der
 gleiche bleibt, bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme, jedoch nicht mehr als jeweils 30 %
 der Ersatzleistung  für  die Wiederherstellung der Gebäude und/oder Betriebseinrichtungen in den ur-
 sprünglichen Zustand.
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